Statuten des
HUBERTUS VOLTIGIER, REIT- UND FAHRVEREIN

§ I

Der Verein führt de Namen „Hubertus Voltigier-, Reit- und Fahrverein“ im Nachstehenden kurz HRV genannt. Der HRV hat seinen Sitz in Lustenau und erstreckt seine Tätigkeit über das gesamte Ortsgebiet.

§ II

Zweck des Vereins

a) die Förderung des Reit- und Fahrsports, die sportliche Betreuung aller in diesen tätigen Personen, vor allem die Heranbildung des Reiter- und Fahrnachwuchses,

b) die Durchführung und die Förderung von pferdesportlichen Veranstaltungen aller Art, 

c) die Förderung der Zucht, der Prüfung und Haltung des Warmblutpferdes als Zucht-, Reit- und Zugpferd

d) die Pflege gesellliger Zusammeenkünfte von Reitern und Pferdefreunden

Der HRV ist ein unpolitischer, ausschließlich gemeinnütziger Verein

§ III

Mitgliedschaft

1. Ordentliche Mitglieder des Vereins können physische und juristiscche Personen werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit, er kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen. Seine Entscheidungen sind endgültig

2. Fördernde Mitglieder des HRV können physische und juristische Personen werden, die sich nur mit Förderbeiträgen an der Arbeit und Zielsetzung des HRV beteiligen wollen.

3. Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich im Rahmen der Zielsetzung des Vereins besonders verdient gemacht haben.

Erwerb der Mitgliedschaft

Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftliches Ansuchen erforderlich, über die Aufnahme entscheidet der Vorstand unter den unter § III angeführten Bedingungen. Ehrenmitglieder können über Antrag des Vorstandes von der Generalversammlung ernannt werden.

Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt

a) durch den Tod bzw. der Auflösung einer juristischen Person,

b) durch Austritt. Die Austrittserklärung muss durch einen eingeschriebenen Brief bekanntgegeben werden,

c) durch Ausschluss. Dieser erfolgt durch Beschluss des Vorstandes mit Zweidrittelmehrheit, wenn das Mitglied im allgemeinen oder in seinem Verhalten gegenüber anderen Vereinsmitlgiedern argen Anstoß erregt, wenn es offensichtlich gegen die Statuten oder die Vereinsinteressen verstößt. Die Entscheidung des Vorstandes ist endgültig.

§ IV

Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Ordentliche Mitglieder haben grundsätzlich das aktive und passive Wahlrecht. Das Stimmrecht in der Vollversammlung haben nur die ordentlichen und Ehrenmitlgieder.

2. die Mitglieder sind verpflichtet

a) die Erreichung der Ziele des HRV zu unterstützen und die Beschlüsse seiner Organe zu befolgen

b) die von der Vollversammlung beschlossenen, Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge rechtzeitig zu bezahlen,

c) das Interesse und das Ansehen des HRV jederzeit zu wahren

§ V

Aufbringung der Mittel

Die zur Erreichung des Vereinszweckes erforderlichen Mittel werden aufgebracht

a) durch Mitgliedsbeiträge, deren Höhe jährlich von der Generalversammlung festzusetzen ist. Die Mitgliedsbeiträge dienen der Erhaltung der materiellen Existenz des Vereins und der Förderung seines Zweckes. Für ordentliche Mitglieder werden sie von der Generalversammlung jährlich festgesetzt und sindd an den Verein einzubezahlen. Die Höhe des Beitrages für Korporativ-Mitglieder und fördernde Mitglieder wird vom Präsidium festgesetzt.

b) durch Zuwendungen öffentlicher und privater Stellen

c) durch sonstige Einnahmen

Der Verein kann Vermögen erwerben.

§ VI

Organe des HRV

a) die Generalversammlung

b) der Vorstand

c) das Präsidium

d) die Rechnungsprüfer

e) das Schiedsgericht

ad a) die Generalversammlung

1. die ordentliche Generalversammlung findet regelmäßig einmal jährlich, und zwar nach Möglichkeit innerhalb des ersten Jahresquartals statt. Eine außerordentliche Generalversammlung kann schriftlich von einem Zehntel der Mitglieder beantragt werden.
2. die ordentliche Generalversammlung ist zuständig für 

a. die Wahl des Vorstandes und die Bestellung der Rechnungsprüfer,

b. die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und die Genehmigung des Rechnungsabschlusses,

c. die Beschlussfassung über Anträgedes Vorstandes und Anträge, die von mindestens einem Viertel der ordentlifhen Mitglieder spätestens eine Woche vor der Generalversammlung eingebracht werden,

d. die Ernennung der Ehrenmitglieder,

e. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühren,

f. die Änderung der Satzung,

g. die Beschlussfassung über Auflösung des Vereins und die Verfügung über das nach erfolgter Auflösung liquidierende Vereinsvermögen.

3. die Einladung zur Generalversammlung muss schriftlich mindestens 14 Tage vorher, unter Angabe der Tagesordnung, der Zeit und des Ortes ergehen. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleicheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Für Beschlüsse über Satzungsänderungen sowie die Auflösung des Vereins ist Dreiviertelmehrheit erforderlich.

ad b) der Vorstand

Der Vorstand besteht aus 8 – 9 Mitgliedern, vorwiegend aus Fachreferenten, die von der Generalversammlung gewählt werden. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitlgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in einer nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist.

Die Funktionsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl des neuen Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar.

Der Vorstand wird vom Obmann, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, schriftlich oder mündlich einberufen.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheitt entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Vorsitz führt der Präsident, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten, anwesenden Vorstandsmitglied.

Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode erlischt die Funktion eines Vorstandsmitgliedes durch Enthebung und Rücktritt

Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes, an die Generalversammlung, zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw. Kooptierung eines Nachfolgers wirksam.

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinem wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

· Erstellung des Jahresvoranschlages, sowie Abfassung des Rechenschaftsberichtes und des Rechnungsabschlusses

· Vorbereitung der Generalversammlung

· Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung

· Verwaltung des Vereinsvermögens

· Aufnahme, Abschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern

· Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins

ad c) Das Präsidium besteht aus:
a) dem Präsidenten

b) dem Vizepräsidenten

c) dem Schriftführer

d) dem Finanzreferenten

Der Präsident ist der höchste Vereinsfunktionär. Ihm obliegt die Vertretung des Vereins, insbesondere nach Außen, gegenüber Behörden und dritten Personen. Er führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr in Verzug ist er berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen (ausgenommen den Ausschluss von Mitgliedern) unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen. Diese bedürfen jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.
Der Vizepräsident und der Schriftführer haben den Präsidenten bei der Führung der Vereinsgeschäfte zu unterstützen. Ihm obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des Vorstandes
Der Finanzreferent ist für die ordnungsgemäße Gebarung der Geldangelegenheiten des Vereins verantwortlich.

Schriftliche Ausfertigungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden sind vom Präsidenten und vom Schriftführer, sofern sie jedoch Geldangelegenheiten betreffen, vom Präsidenten und vom Finanzreferenten gemeinsam zu unterfertigen.

Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Präsidenten, des Schriftführers und des Finanzreferenten ihre Stellvertreter.

ad d) Die Rechnungsprüfer
Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich.

Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die Überprüfung des Rechnungsabschlusses. Sie haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten.

ad e) Das Schiedsgericht
In allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges, das Schiedsgericht. Es setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart gebildet, dass jeder Streitteil innerhalb einer Woche dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter namhaft macht. Diese wählen mit Stimmenmehrheit einen Vorsitztenden des Schiedsgericht fällt seine Entscheidungen bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind endgültig.

§ VII

Auflösung des Vereins

Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zwecke einberufenen  außerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen beschlossen werden. Diese Generalversammlung hat auch – sofern Verinsvermögen vorhanden ist – über die Liquidation zu beschließen.

Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser nach Abdeckung der Passiven das verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen soll karitativen Zwecken zukommen und darf nicht unter den Mitgliedern aufgeteilt werden.

Lustenau, im Feber 2006
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